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 Veröffentlicht am 25.02.1993

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

19/05 Menschenrechte

22/02 Zivilprozessordnung

Norm

MRK Art6 Abs1;

VwGG §31 Abs1 Z5;

VwGG §61 Abs1;

ZPO §63 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Entscheidung über einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Erhebung einer Beschwerde an den

VwGH sind auch die Erfolgsaussichten der Beschwerde in die Erwägungen einzubeziehen. Der Umstand, daß die

beabsichtigte Rechtsverfolgung im Zuge dieser Prüfung vom zuständigen (durch den Bf in der Folge abgelehnten)

Mitglied des VwGH im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofes als oBenbar aussichtslos beurteilt

wurde, ist somit nicht geeignet, Zweifel an der vollen Unbefangenheit des entscheidenden Mitgliedes des

Gerichtshofes aufkommen zu lassen.
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